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Liebe Leserinnen und Leser,

eine der zentralen Aufgaben des Naturschutzes 
in Baden-Württemberg ist die Stärkung der 
biologischen Vielfalt unserer Kultur- und Natur-
landschaft. Wir wollen geschützte Lebensräume 
für Tiere und Pflanzen schaffen und erhalten. 
Ebenso wichtig für den Erhalt unseres einzigar-
tigen Natur- und Kulturerbes sind die extensive 
Grünlandnutzung durch Mahd oder Beweidung, 
die Offenhaltung der Landschaft sowie Schutz-
maßnahmen für besonders gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten.

Mit der Naturschutzstrategie Baden-Württem-
berg hat die Landesregierung im Jahr 2013 einen 
umfangreichen und konkreten Maßnahmen-
katalog verabschiedet, um die biologische Vielfalt 
zu stabilisieren. Die Erhaltung und Gestaltung 
unserer Kulturlandschaft wird dabei als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe gesehen, der sich das 
Land mit seinen Fachverwaltungen, die Regionen 
und Kommunen sowie die Nutzenden  und 
Bewirtschaftenden der Kulturlandschaft gemein-
sam stellen. Die Naturschutzstrategie wird Schritt 
für Schritt umgesetzt. 

Die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) ist das 
zentrale Förderinstrument des Naturschutzes zur 
Umsetzung der Naturschutzstrategie. Sie wurde 
im Jahr 1983 eingeführt und hat sich im Laufe 
der Jahre aufgrund wechselnder Anforderungen 
stetig weiterentwickelt. Mit Hilfe der LPR kann 
eine Vielzahl von Maßnahmen des Naturschut-
zes, der Landschaftspflege und der Landeskultur 
gefördert werden. Das Förderspektrum reicht 
vom Vertragsnaturschutz über die Biotoppflege, 
die Förderung der Natura 2000-Management-
pläne bis hin zu Grunderwerbsmaßnahmen und 
der Unterstützung von Investitionsvorhaben, 
wie etwa naturschutzwichtigen Stallbauten. Seit 
2015 können auch kleine landwirtschaftliche 
Betriebe über die LPR gefördert werden. Die 
Richtlinie bietet die Möglichkeit der Unterstüt-
zung verschiedenster Problemlösungen bzw. 
Naturschutzanliegen aus einer Hand. Umgesetzt 
werden die Maßnahmen der LPR mit Mitteln des 
Landes, des Bundes und der EU.

Die vorliegende Broschüre gibt anhand von 
besonders gelungenen Beispielen aus der Praxis 
einen Überblick zur Bandbreite und den Kom-
binationsmöglichkeiten verschiedener Maßnah-
men der LPR. Die Praxisbeispiele spiegeln auch 
die vielfältigen Aufgaben von Naturschutz und 
Landschaftspflege wider und zeigen die hierbei 
eingebundenen Akteure aus Behörden, Kom-
munen, Vereinen und Verbänden sowie land-
wirtschaftlichen Betrieben auf. Darüber hinaus 
werden grundlegende Informationen über die 
Fördermöglichkeiten vermittelt und die verschie-
denen Förderbereiche der Richtlinie vorgestellt. 

Diese Veröffentlichung soll zudem als Inspiration 
für künftige Aktivitäten zur Stärkung der biolo-
gischen Vielfalt in Baden-Württemberg dienen. 
Ich lade Sie herzlich dazu ein, sich für den Erhalt 
unseres Natur- und Kulturerbes einzubringen – 
denn nur gemeinsam können wir diese Aufgabe 
bewältigen.

Franz Untersteller MdL
Minister für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft 
des Landes Baden-Württemberg
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Kulturlandschaft und Naturschutz

Kulturlandschaft – 
was ist das?

Die natürlichen Gegebenheiten der Landschaft 
und die wirtschaftliche und kulturelle Tätigkeit 
des Menschen – z. B. durch Siedlungsentwick-
lung sowie land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung – wirken seit Jahrtausenden aufeinander 
ein und beeinflussen sich gegenseitig. Hieraus 
entwickelte sich unsere heutige Kulturlandschaft.

Wertvolle Heimat von 
Pflanzen und Tieren
DER NATURSCHUTZFACHLICHE WERT VON 
KULTURLANDSCHAFTEN

Durch das Wechselspiel von Natur und Mensch 
sind wertvolle Lebensräume entstanden. Von 
lichten Wäldern über Wiesen, Weiden und 
Äcker bis hin zu Kleinstrukturen wie Stein riegel, 
Stufenraine, Hohlwege oder Trocken mauern 
reicht die Lebensraumvielfalt. Neue Tier- und 
Pflanzenarten – mit teilweise sehr enger Bindung 
an spezielle Lebensräume – sind eingewandert. 

In dieser Entwicklung gab es nie Stillstand. 
Durch technische oder kulturelle Innovationen, 
geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
und Ernährungsgewohnheiten oder auch durch 
Klimaänderungen bestand und besteht ein per-
manenter Anpassungsdruck.

Kulturlandschaft und Naturschutz

Menschliche 
Tätigkeit

Kultur-
landschaft

Natur
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Mitmachen beim Naturschutz 
in Baden-Württemberg!

Unser Förderprogramm
Die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) ist das zentrale, integrierte Förder-
programm für den Naturschutz in Baden-Württemberg. Sie schafft die Voraus-
setzung für eine Stabilisierung und Verbesserung von Natur und Landschaft. 

VERTRAGS-
NATURSCHUTZ

TEIL A

ARTEN- UND 
BIOTOPSCHUTZ-
MASSNAHMEN 

TEIL B

GRUNDERWERB 

TEIL C

INVESTITIONEN 

TEIL D

DIENST-
LEISTUNGEN 

TEIL E

Genial, die Kombination 
macht's möglich!

DIE LANDSCHAFTSPFLEGERICHTLINIE 
ÜBERZEUGT DURCH DAS  AUSGEKLÜGELTE 
ZUSAMMENSPIEL IHRER BESTANDTEILE. 

Das Spektrum reicht vom Vertragsnaturschutz (Teil A), 
Arten- und Biotopschutzmaßnahmen (Teil B), 
Grund erwerb (Teil C), Investitionen (Teil D) 
bis hin zu Dienstleistungen (Teil E) 
(nähere Erläuterungen hierzu siehe Seiten 8–10). 

Landschaftsp� egerichtlinie
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Wer kann mitmachen? 
STARKE PARTNERSCHAFTEN FÜR 
MEHR NATURSCHUTZ

Für eine erfolgreiche Umsetzung vieler LPR-
geförderter Maßnahmen ist die Zusammenarbeit 
zwischen Naturschutz-/Landwirtschaftsbe-
hörde und Kommunen, Vereinen/Verbänden, 
landwirtschaftlichen Betrieben, Landschaftspfle-
gefirmen, Planungsbüros oder Privatpersonen 
elementar. Je nach Art und Komplexität der 
Maßnahme erfolgt die rechtzeitige Einbindung 
weiterer Beteiligter wie z. B. der Forstverwaltung 
oder der Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer. 

Bei der Beratung und Vermittlung vieler LPR- 
Maßnahmen haben die Landschaftserhaltungs-
verbände (LEV) eine wichtige Funktion.

Wo bekomme ich 
nähere Informationen 
und kann Anträge auf 
Förderung stellen? 
Maßnahmen aus den Förderbereichen der LPR 
werden bei den Naturschutz-/Landwirtschafts-
behörden beantragt, von diesen beauftragt oder 
vertraglich vereinbart. 

FINANZIERUNG:

Die Maßnahmen der LPR werden großteils 
vom Land, teilweise auch durch die EU und 
den Bund gefördert.

FÖRDERS˜TZE:

Der prozentuale Fördersatz der zuwendungs-
fähigen Kosten kann je nach Maßnahme und 
Person, die den Antrag stellt bzw. den Auftrag 
erhält, variieren.

Bei Fragen zur LPR 
stehen die Landrats-
ämter oder LEV 
zur Verfügung.

Detaillierte Informationen: 

www.um.baden-wuerttemberg.de
> Umwelt & Natur 
> Naturschutz 
> Instrumente des Naturschutzes 
> Landschaftsp� egerichtlinie

www.landwirtschaft-bw.info
> Agrarpolitik & Förderung 
> Förderwegweiser
> Förderung von Naturschutz und 
   Landschaftsp� ege
> Landschaftsp� egerichtlinie (LPR)

Bei Fragen zur LPR 
stehen die Landrats-stehen die Landrats-

Wo wird gefördert? 
MASSNAHMEN NACH DER 
 LANDSCHAFTSPFLEGERICHTLINIE 
WERDEN IM RAHMEN EINER 
 GEBIETSKULISSE ANGEBOTEN. 

Diese besteht in erster Linie aus rechtlich 
 gesicherten Schutzgebieten (z. B. Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten, Natura 2000-Gebieten, 
gesetzlich geschützten Biotopen). Hinzu kommen 
Gebiete mit einer Biotopvernetzung oder 
Mindestflur, Gebiete mit Vorkommen bestimm-
ter schutzbedürftiger Arten sowie anerkannte 
Projektgebiete, welche die  Naturschutzbehörden 
speziell zum Schutz bestimmter Arten oder 
Lebensräume festlegen. Eine Ausnahme stellt die 
Förderung von Investitionen für kleine land-
wirtschaftliche Betriebe dar. Hier gibt es keine 
Kulissen beschränkung, entsprechende Maßnah-
men können landesweit gefördert werden.
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Förderbereiche der 
Landschaftspflegerichtlinie

Vertragsnaturschutz
TEIL A 

Die Naturschutz- oder Landwirtschaftsbehörde kann 
mit einem Bewirtschaftenden (meist landwirtschaftli-
cher Betrieb) einen jeweils auf 5 Jahre laufenden Vertrag 
zur jährlich wiederkehrenden Pflege/Bewirtschaftung 
von Wiesen, Weiden und Äckern abschließen. Die Initi-
ative geht in der Regel von der Behörde aus. 

Beim Vertragsnaturschutz wird zwischen A1 (auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen) und A2 (Pflegeflächen) 
unterschieden. Die Auszahlung des Vertrages erfolgt 
über den Gemeinsamen Antrag (GA).

Arten- und Biotopschutz
TEIL B 

Bei Teil B handelt es sich häufig um Erstpflege, z. B. um 
verbuschte Flächen zu öffnen (i .d. R. einjährige Maß-
nahmen). Außerdem werden auch Maßnahmen zur 
Biotopeinrichtung und -gestaltung gefördert. Erstpflege-
maßnahmen sind oft die Wegbereiter für mehrjährig 
gleichbleibende Bewirtschaftung nach Teil A. 

Die finanzielle Bezuschussung kann von landwirtschaft-
lichen Betrieben, Vereinen/Verbänden, Kommunen 
oder Privatpersonen beantragt werden. Die Naturschutz-
verwaltung kann darüber hinaus landwirtschaftliche 
Betriebe, Maschinenringe oder Landschaftspflege firmen 
mit einjährigen Pflegemaßnahmen beauftragen. 

Förderbereiche

8 Landschaftsp� egerichtlinie 
Baden-Württemberg



TEIL D1: 
INVESTITIONEN IN KLEINE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE

Die Vielfalt der Kulturlandschaft in Baden-Württemberg 
hängt nicht zuletzt mit der Vielzahl kleiner landwirtschaft-
licher Betriebe zusammen. Um deren Beitrag zum Erhalt der 
Kulturlandschaft zu unterstützen, wurde die Förderung von 
Investitionen in die Landschaftspflegerichtlinie aufgenom-
men. Die Förderung nach D1 ist landesweit möglich. 

Kleine landwirtschaftliche Betriebe (Bruttoerzeugung darf 
einen Standard output von 80.000 € nicht überschreiten) 
können z. B. für die Errichtung, den Erwerb oder die Moder-
nisierung eines Stallgebäudes oder den Kauf von neuen 
Hangspezialmaschinen eine finanzielle Förderung erhalten.

TEIL D2: 
INVESTITIONEN IN DER VERMARKTUNG NATUR-
SCHUTZGERECHT PRODUZIERTER ERZEUGNISSE 

In PLENUM-Gebieten und innerhalb der Biosphärengebiete 
werden landwirtschaftliche Betriebe, die regionale Lebens-
mittel (z. B. Streuobst) erzeugen, unterstützt. Dies erfolgt 
durch die Verbesserung der Vermarktung (z. B. durch die 
Einrichtung von Verkaufsstellen für regionale Produkte). 

TEIL D3: 
INVESTITIONEN FÜR NATURSCHUTZ 
UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Die Förderung geht an Betriebe, Vereine oder Gemeinden,  die 
sich in besonderer Weise im Naturschutz engagieren. Es han-
delt sich in erster Linie um Investitionen für bauliche Anlagen 
einschließlich technischer Einrichtungen (z. B. Stallneubau, 
Weidezaunbau), ausnahmsweise auch um Investitionen in 
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte oder technische Hilfsmittel. 

Investitionen
TEIL D 

Grunderwerb 
zur Biotopentwicklung
TEIL C 

Ein Naturschutz-Verein oder eine Kommune können beim 
Kauf eines naturschutzfachlich bedeutsamen Grundstücks 
bezuschusst werden. Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
in diesem Kontext anschließend eine Biotopentwicklungs-
maßnahme auf dieser Fläche durchgeführt wird. 

Weitere Formen des Grunderwerbs, gefördert über die LPR, 
können in Sonderfällen von Landesbehörden durchgeführt 
werden.
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Dienstleistungen
TEIL E 

TEIL E1: 
DIENSTLEISTUNGEN FÜR BIOTOP VERNETZUNG UND MINDESTFLUR

Die Biotopvernetzung ist ein wichtiger Baustein der Naturschutzstrategie des Landes Baden-Württem berg. 
Wenn Gemeinden eine Biotopvernetzungs- oder (bei Kommunen mit sehr wenig Offenland) eine Min-
destflurkonzeption erstellen lassen, kann dies über die Landschaftspflegerichtlinie bezuschusst werden. 
Die Gemeinde vergibt dazu i. d. R. einen Dienstleistungsvertrag an ein Planungs büro. Die Gebiete inner-
halb einer anerkannten Biotopvernetzungs- oder Mindestflurkonzeption ergeben die Gebietskulisse der 
LPR, innerhalb derer auch Fördermaßnahmen aus anderen Teilen der LPR Anwendung finden. 

TEIL E2: 
PROJEKTE ZUR ERHALTUNG UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND UMWELT 
(PLENUM) SOWIE PROJEKTE ZUR ERHALTUNG UND ZUR ENTWICKLUNG 
VIELF˜LTIGER LANDSCHAFTEN AUF LANDKREISEBENE (LEV)

Die Geschäftsstellen von PLENUM (Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur 
und Umwelt) und den Landschaftserhaltungsverbänden (LEV) werden über Teil E2 gefördert. Sie leisten 
wertvolle Arbeit im Naturschutzmanagement, der Koordinierung und Umsetzung von Landschafts-
pflegevorhaben, der Information und Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben und der Bevölkerung 
hinsichtlich der Vereinbarkeit von Naturschutz und Landwirtschaft und begleiten dies mit Öffentlichkeits-
arbeit und Umwelt bildung. 

TEIL E3: 
DIENSTLEISTUNGEN FÜR PL˜NE, KONZEPTIONEN, UMWELTSENSIBILISIERUNG

Pläne und Konzeptionen, die oft die Grundlage für die Durchführung von Landschaftspflegemaß-
nahmen sind, können über Teil E3 gefördert werden. In der Regel beauftragt die Naturschutzbehörde 
ein Planungs büro mit der Erstellung eines Fachplanes (z. B. Managementpläne für Natura 2000-Gebiete, 
Pflege- und Entwicklungspläne für Naturschutzgebiete, Fachpläne für den speziellen Artenschutz, 
 Moorschutzkonzeptionen, Konzeptionen zur Öffentlichkeitsarbeit). 

Auch Gemeinden oder Vereine/Verbände können die Bezuschussung von Pflegekonzeptionen bei der 
Naturschutzbehörde beantragen.

Das landesweite Arten- und Biotopschutzprogramm (ASP) zum Schutz stark bedrohter Tier- und 
Pflanzen arten kann durch Artenexperten umgesetzt und über Teil E3 finanziert werden. 

Förderbereiche
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Erfolgsgeschichten landauf, landab

Beispiele aus der Praxis

E

E

A 

C

E 

E 

B

D

BD

D

B
B

E 

Ackerwildkrautschutz
Landkreis Reutlingen, 
Gemeinde Ödenwaldstetten

Amphibienwanderung
Landkreis Konstanz, Stadt Radolfzell

Artenschutzprogramm Moorfrosch 
Stadtkreis Karlsruhe

Artenschutzprogramm Steinkauz 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Grunderwerb mit 
Biotopentwicklungsmaßnahme
Alb-Donau-Kreis, Stadt Schelklingen

Neubau eines Schafstalls
Landkreis Tuttlingen, 
Gemeinde Böttingen

Umbau eines Rinderstalls
Ortenaukreis, 

Gemeinde Mühlenbach

Mindest� urkonzeption
Landkreis Rastatt,
Gemeinde Forbach Natura 2000

Landkreis 
Heidenheim

Biotopvernetzung
Hohenlohekreis, 
Stadt Öhringen

Offenland-
Biotopkartierung
landesweit

Landschaftsp� ege 
im Rahmen der 
Umweltbildung
LK & Stadt Reutlingen

naturschutzgerecht 
produzierte Erzeugnisse

Landkreis Tübingen

Öffentlichkeitsarbeit Besucherlenkung
Landkreis Tübingen, Stadt Tübingen

E Landschaftserhaltungsverbände (LEV)
landesweit

Auf den folgenden Seiten werden konkrete Maßnahmen vorgestellt, 
die durch die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) gefördert werden. 

Das Zusammenspiel des breiten Spektrums ihrer Bestandteile 
sowie der Kooperationspartnerschaften ist ausschlaggebend für den Erfolg.
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ACKERWILDKR˜UTER � 
SELTENE SCH˜TZE

Aufgrund intensiver Bewirtschaftung ist unsere 
heutige Ackerflur oftmals arm an Acker-
wildkräutern. Zahlreiche Arten gehören zu 
den gefährdetsten unserer Kulturlandschaft. 
Vereinzelt findet man noch Äcker mit einer 
artenreichen Ackerwildkrautflora bzw. Äcker, 
die im Randbereich noch Restvorkommen an 
Ackerwildkräutern aufweisen. Diese gilt es durch 
ackerwildkrautfreundliche Bewirtschaftung zu 
erhalten. Seltene und gefährdete Ackerwildkräu-
ter werden in Schutzprojekten der Naturschutz-
verwaltung betreut und in ihrem Aufkommen 
gefördert. 

Ein Beispiel für den gelungenen Ackerwildkraut-
schutz ist eine Ackerfläche bei Eglingen. Vor 
Jahren hatte eine kundige Person kleine Bestände 
des Kleinen Venusspiegels (Legousia hybrida) 
am Ackerrand entdeckt und den Fundort an die 
Naturschutzbehörde weitergeleitet. Der Kleine 
Venusspiegel ist vom Aussterben bedroht und es 
gibt nur noch wenige, sporadische Vorkommen 
in Baden-Württemberg. 

Die besagte Ackerfläche wurde intensiv genutzt 
und auch mit Herbiziden behandelt, wie die 
gesamte, artenarme Ackerflur der näheren 
Umgebung. Die Bestände der Art waren also 
auch auf dieser Fläche akut bedroht. 

HAND IN HAND ZUM ERFOLG

Der Eigentümer der Ackerfläche, Herr Wahl, 
ein ortsansässiger Bio-Landwirt, übernahm die 
extensive Bewirtschaftung. Er war bereit, in das 
Schutzprogramm für gefährdete Ackerwild-
krautarten, betreut vom Regierungspräsidium 
Tübingen, einzusteigen. 

OFT IST WENIGER MEHR

Das Grundprinzip der ackerwildkraut -
freund lichen Bewirtschaftung besteht darin, 
das Getreide dünn zu säen, damit Licht in den 
Bestand kommt. Pflanzenschutzmittel und 
Kunstdünger sind untersagt, die Regulierung  
der Verkrautung geschieht über die Fruchtfolge 
und über die Bodenbearbeitung. 

Finanzielle Unterstützung hierfür erhält Herr 
Wahl über einen 5-jährigen Vertrag, abge-
schlossen mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamtes Reutlingen (Landschafts-
pflegerichtlinie Teil A1). 

SCHON ÜBER 10 JAHRE 
STRAHLT DER ACKER FARBENFROH

Seit über zehn Jahren wird der Ackerwildkraut-
acker bei Eglingen nach speziellen Vorgaben 
extensiv bewirtschaftet. Inzwischen hat sich der 
Kleine Venusspiegel über die gesamte Fläche 
verteilt. Er ist stetig in jeder Feldfrucht und oft in 
großer Menge anzutreffen, sowohl in Winter-, 
als auch in Sommerfrüchten. Es wird angestrebt, 
die extensive Bewirtschaftung noch über Jahre 
hinweg zu erhalten. 

Zusätzlich haben sich andere seltene Arten nach 
und nach auf dem Acker eingestellt, wie z. B. das 
Sommer-Adonisröschen (Adonis aestivalis), der 
Sand-Mohn (Papaver  argemone) und der Finken-
same (Neslia paniculata). Das Samen-Reservoir 
dieser Arten ist sehr erschöpft, sie kommen nur 
sporadisch auf, haben aber die Chance, sich mit 
den Jahren zu etablieren. 

A1 - Ackerwildkrautschutz

Artenvielfalt auf dem Acker
Landkreis Reutlingen,
Gemeinde Ödenwaldstetten

LANDWIRT-
SCHAFTLICHE 
BETRIEBE
Acker-
bewirtschaftung

TEIL A1

PROJEKT-
BETREUERIN
Betreuung

TEIL E3

Kleiner Venusspiegel
(Legousia hybrida)
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Als man die Anzahl an Begleitkräutern das letzte 
Mal erhob, fanden sich auf der Fläche 78 Arten. 
Neben der bunten Vielfalt an Kräutern und 
Gräsern beinhaltet der Acker auch einen erstaun-
lichen Reichtum an Spinnentieren und Insekten. 

In der Umgebung des Ackerwildkrautackers 
gibt es ein weiteres Vorkommen des Kleinen 
Venusspiegels. Dieses Vorkommen konnte ab 
dem Jahr 2016 ebenfalls per Vertragsnaturschutz 
gesichert werden.

Text: Sigrid Pohl

„Der Acker ernährt mich, 
als Gegenleistung achte ich auf seine natürliche Artenvielfalt.“ 

Herrn Wahl (Landwirt) ist eine naturnahe 
Ackerbewirtschaftung sehr wichtig. 

WICHTIGE VERTRAGS- 
VORGABEN FÜR DIE 
BEWIRTSCHAFTUNG EINES 
ACKERWILDKRAUT ACKERS:

·  Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 
 und Mineraldünger

· lichte Aussaat

· vielgliedrige Fruchtfolge 

·  schonende Bodenbearbeitung

· nach der Ernte Stoppelfeldphase

So prächtig kann ein Getreidefeld aussehen: Projekt� äche mit Dinkel und hohem Aufkommen 
von Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas)

Finkensame (Neslia paniculata)
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B - Amphibienwanderung

VEREIN
Amphibienschutz-
maßnahmen, 
Mahd

TEIL B

AMPHIBIEN GEGEN AUTOS � 
EIN UNGLEICHES DUELL

Bei ihrer jährlichen Wanderung zwischen 
Laichgewässer – hier den Teichen im Natur-
schutzgebiet Schanderied – und ihrem Jahres-
lebensraum am Bodanrück müssen Erdkröten, 
Spring- und Grasfrösche sowie Berg- und 
Teichmolche die viel befahrene Bundesstraße 
34 queren. Seit 1993 wirken Aktive des Bundes 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) diesem massenhaften Amphibientod 
entgegen. 

DAS SOLLTE SICH ˜NDERN

Oberstes Ziel war und ist eine Verringerung des 
Anteils an überfahrenen Tieren und somit der 
Erhalt der Amphibien in stabilen Populationen.

GEMEINSAM GEGEN DEN 
AMPHIBIENTOD

Naturschutz-Aktive betreuten die Wander-
strecke 23 Jahre lang (von 1993 bis 2016); das 
bedeutet Eingraben von Eimern,  Absammeln 
der Amphibien an der Leiteinrichtung, 
Tragen über die Straße und Ausmähen des 
 Zaunbereichs. 

Beschäftigte des Straßenbauamts bauten mehr 
als 20 Jahre lang die mobilen Amphibien-
Zäune vor der jeweiligen Wanderetappe auf 
und danach wieder ab. Landwirtschaftliche 
Betriebe unterstützten die Amphibienschutz-
aktion, indem sie die Querung von Feldwegen 
durch diese Zäune tolerierten. 

Erdkröte (Bufo bufo) Springfrosch (Rana dalmatina)

Shuttle-Service für Amphibien
Landkreis Konstanz, Stadt Radolfzell

14 Landschaftsp� egerichtlinie 
Baden-Württemberg






























































